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Text 

§ 92. Parteien im Verfahren zur Erteilung einer Speicherbewilligung sind der Bewilligungswerber, 
ferner, soweit sie durch die Erteilung der Speicherbewilligung berührt werden, Gewinnungsberechtigte, 
Speicherberechtigte, weiters die Eigentümer der Grundstücke, auf denen das begehrte Speicherfeld zu 
liegen kommt, wenn die festgestellte nichtkohlenwasserstofführende geologische Struktur oder der 
festgestellte Teil einer solchen im oberflächennahen Bereich der Grundstücke gelegen ist. 


